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A. Aintlicher Theil.
NO« 1371 Namslau, den 15. April 1883.

Auf meinen Antrag und laut Verfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 3. d. M.
ist die Stellvertretung des abwesenden Landraths, Herrn Dr. von Heydebrand, heute auf den ersten
Kreis-Deputirten, Herrn Baron von Ohlen auf Bleichen, übergegangen, nachdem ich demselben gestern
die Geschäfte des LandrathspAtntes übergeben habe.

Dies beehre ich mich hiermit den Kreisbeivohiierii anzuzeigen

K«lör, 2. Kreis-Deputirter. 
Maine-lau, den 15. April 1883.

Jch beehre mich den Kreisbeivohnern anzuzeigety das; ich laut Verfügung des Herrn Regie-
rungs-Präsidentet1 die landräthliche Geschäftsåzkerivaltting stellvertretungsweise übernommen habe.

von Ohlen und Adlerscrom Kreis-Deputirter.

NO� 1381 Namslcx u, den 16. April 1883.
Se. Majestät der Kaiser und König hat Inittelst Allerhöchster Qrdre vom 22. v. M. dem

Jnternatioiialen Klub zu Baden-Baden die Erlaubniß ertheilt, zu der behufs Erhaltung der Jsfez-
heimer Wettrennem sowie zur Förderung der einheimischeii Kunst, Jndustrie und Pferdezucht mit
Genehmigung der Großherzoglich Badischen Staatsregierung in diesem Jahre wieder zu veranstal-
tenden Ausspielung von Gegenständen der Kunst, des Kunstgewerbes und der Industrie, sowie von
edlen Pferden auch im diesseitigen Staatsgebiete Loose zu vertreiben, was ich hiermit zur öffentlichen
Kenntniß bringe.
NO« 1391 Namslau, den 16. April 1883.

Se. Majestät der Kaiser und König hat mittelst Allerhöchster Ordre vom 8. März c. dem
Komitå des Zuchtmarktes für edlere Pferde zu Neubrandenburg.die Erlaubniß ertheilt, zu der von
ihm bei Gelegenheit des diesjährigen Zuchtmarktes mit Genehmigung der Großherzoglichen Landes-
regierung zu veranstaltenden Ausspielung von Equipagen und Pferden 2c. auch im diesseitigen Staats-
gebiete Loose zu vertreiben, was ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß bringe.
No« 140] Namslau, den 5. April 1883.

Bekanntmalchnng
Die an der Brieg-Noldauer KreissClmussee in Schwirz und Groß-Steinersdorf belegenen

Hebestellen sollen vom 1. Mai 1883 ab im Wege des Bieistgebots anderweitig auf 4 Jahre ver-
pachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf
Sonnabend den 21. April er. Vormittags 10 Uhr

im Kreis-Ausschuß-Vureau hierselbst anberaumt, zu welchem Pachtlustige mit dem Vemerken einge-
laden werden, daß die Verpachtungsbedingtnigen in vorgenanntem Bureau vor dem Verpachtungster-
mine sowohl, als auch im Termine selbst eingesehen werden können.

Jeder Bieter hat im Termine eine Caution von Dreihundert Mark baar oder in preußi-
schen Staatspapieren von mindestens gleichem Werthe zu deponiren.
No« 14l] . Berlin, den 10. Oktober 1882.

Nachrichten für diejenigen Freiwilligeiy welche in die Unteroffizierschulen an
Potsdam, Jülich, Biebrich, Ettlingen nnd Maricnwerdcr eingefüllt zn werden wünschen.
1! Die Unterofsizier-Schulen haben die Bestimmung, junge Leute, welche sich dem Militärstande

widmen wollen, zu Unteroffizieren heranzubilden
2! Der Aufenthalt in der Unteroffizier-Schule dauert in der Regel drei, bei besonderer Brauch-
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barkeit nur zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen Leute gründliche militärische Aus-
bildung und solchen Unterricht erhalten, welcher sie befähigt, bei sonstiger Tüchtigkeit auch
die bevorzugteren Stellen des Unteroffizierstandes  Feldwebel 2c.!, des Btilitär-Verwaltungs-
dienstes  Zahlmeister 2c.! und des Eivildienstes zu erlangen.

Der Unterricht umfaßt: Lesen, Schreiben und Rechnen, deutsche Sprache, Anfertigung
aller Arten von Dienstschreibem militärische Rechnungsführung Geschichte, Geographie, Plan-
zeichnen und Gesang.

Die gymnastischen Uebungen bestehen in Turnen, Bajonettfechten und Schwimmem
3! Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule giebt den jungen Leuten keinen Anspruch auf die Be-

förderung zum Unterofsizier. Solche hängt lediglich von der guten Führung, dem bewiesenen
Eifer und der erlangten Dienstkenntiiiß des Einzelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen
werden bereits auf den Unteroffizierschulen zu überzähligen Unteroffiziereti befördert und treten
bei ihrem Ausscheiden in die Armee sogleich in etatsmäßige Unterofsizierstellen.

4! Ueberweisungen von Unteroffizierschülern erfolgen nur an Jnfanterie- und Artillerie-TrUpPeU-
theile. Für die Vertheilung an diese Truppentheile ist in erster Linie das Bediirfniß in der
Armee maßgebend, indessen sollen die Wünsche der Einzelnen um Zutheilung an bestimmte
Truppetitheile nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

5! Die Füsiliere der Unteroffizierschulen stehen wie jeder andere Soldat des aktiven Heeres unter
den militärischen Gesetzen und haben beim Eintritt den Fahneneid zu leisten.

6! Der in die Unteroffizierschule Einzustellende muß mindestens 17 Jahr alt sein, darf aber das
20. Jahr noch nicht vollendet haben.

Der Einzustellende soll mindestens 157 cm groß, vollkommen gesund und frei von
körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein, und die
Brauchbarkeit für den Friedensdienst der Jnfanterie besitzen.

Das Minimalmaß für den Brustumfang hat bei einem Alter von 17 bis 18 Jahren
74�80 cm, von 18��19 Jahren 76��82 am, nach zurückgelegtem 19. Lebensjahre 78 bis
84 cm zu betragen.

7! Der Einzustellende muß sich tadellos geführt haben, lateinische und deutsche Schrift mit
einiger Sicherheit lesen und schreiben können und die ersten Grundlagen des Rechnens mit
unbenannten Zahlen kennen. E

8! Der Eintritt in eine Unteroffizierschule kann nur dann erfolgen, wenn sich der Freiwillige
zuvor verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisung aus der Unteroffizierschule an einen Truppem
theil noch vier Jahre aktiv im Heere zu dienen.

9! Der Einberusene muß mit ausreichendem Schuhzeug, 2 Hemden und mit 6 Mark zum Ankauf
der nöthigen Geräthschaften zur Reinigung der Ausrüstutig und Bekleidung versehen sein.
Jm Uebrigen ist die Ausbildung kostenfreiz die Füsiliere der Unteroffizierschulen werden be-
kleidet und verpslegt, wie jeder Soldat der Armee.

10! Wer die Aufnahme in eine Unteroffizierschule wünscht, hat sich bei dem Landwehr-Bezirks-
Kommandeur seines Aufenthaltsortes, oder bei einem der Kommandeure der Unterofsizierschulen
in Potsdam, Jülich, Biebvich, Ettlingen und Marienwerder unter Vorzeigung eines von
dem Civil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission seines Aushebungs-Bezirks ausgestellten Melde-
Scheins persönlich zu melden.

Da die Unteroffizierschule in Weißenfels sich aus Unteroffizier-Vorschülern ergänzt, so
findet die Einstellung von Freiwilligen daselbst nicht mehr statt.

11! Jst die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie die ärztliche Untersuchung günstig
ausgefallen, so wird zunächst die Verpflichtungs-Verhandlung über die vorgeschriebene längere
aktive Dienstzeit  Ziffer 8! aufgenommen.

Diejenigen Freiwilligen, welche bei einem Landwehr-Bezirks-Kommandeur den freiwilligen
Eintritt nachgesucht haben, erhalten durch dessen Vermittelung den Annahmeschein von der
Unteroffizierschule, welcher sie zugetheilt worden sind.

Nach Ertheilung des Annahmescheins tritt der Freiwillige in die Klasse der vorläufig in
die Heimath beurlaubten Freiwilligen. Die Einberufung erfolgt von derjenigen Unteroffizier-
schule, welche den Annahmeschein ausgestellt hat, durch Vermittelung des betreffenden Land-
wehr-Vezirks-Kommandeurs.

Eine Lösung der durch die Verpflichtungsprotokolle eingegangenen Eintrittsverpflichticng
kann nur mit Genehmigung der Jnspektion der Jnfanterie-Schulen erfolgen. Kosten dürfen
der Militärvertvaltung hierdurch nicht entstehen. Wird die Lösung der Verpflichtung nach dem
Eintreffen auf einer Unteroffizierschule erbeten, so hat der betreffende Freiwillige, wenn die
Genehmigung ausnahmsweise ertheilt wird, die Kosten der Rückreise zu tragen.

Die Wünsche der Freiwilligen um Zutheilung an eine bestimmte Unteroffizierschule sollen,
soweit angängig, berücksichtigt werden.
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Die Einstellung von Freiwilligen in die Unteroffizierschulen findet alljährlich zweimal statt,
und zwar bei den Unteroffizierschulen Potsdany Biebrich und Marientverder im åNoitat
Oktober, bei den Unteroffizierschulen Jülich und Ettlingen im Monat April.

Wer zu diesem Termine nicht einberufen werden kann, darf bei entstehenden Vakanzen
in die Unteroffizierschulen zu Potsdam, Biebrich und Marienwerder bis Ende Dezember, in
die Uriteroffizierschuleti Jülich und Ettlingen bis Ende Juni eingestellt werden, vorausge-
setzt, daß dann noch allen Aufnahmebedinguiigen genügt wird. ·
Füsiliere der Unteroffizierschulen, die sich durch mangelhafte Führung oder durch zu geringe
Leistungen als nicht geeignet für den Unteroffizierbernf erweisen, werden aus den Unteroffizierschulen
entlassen. Solchen entlassenen Freiwilligen wird die in den Unteroffizierschulen zugebrachte Dienst-
zeit bei der Erfüllung ihrer aktiven Dienstpflicht in der Armee nicht in Anrechnung gebracht.
Während ihrer Dienstzeit in der Unteroffizierschnle erhalten bei guter Führung diejenigen
Füsiliere, welche in die Heimath beurlaubt werden, sofern diese über 75 km von der Gar-
nison der Unteroffizierschnle entfernt ist, eine einmalige Reiseentschädigung Die Entschädi-
gung wird für die ganze Fahrt abzüglich einer Strecke von 75 km gewährt. Während dieser
Beurlaubung wird den Füsilieren die volle Löhnung bis zur Dauer von 4 Wochen belassen.

Kriegs-ØJiinisteriutn. gez. v. Kameke
NO. 699/8. A. L.

Berlin, den 10. Oktober 1882.
Nachrichten für diejenigen jungen Leute, welche in die Unteroffizier-Vorschule zu Weilburg

1!

2! 
s!

4!

einzutreten wünschen.
Die Unteroffizier- Vorschule hat die Bestimmung, geeignete junge Leute von ausgesprochener
Neigung für den Unteroffizierstatid in der Zeit zwischen der Konfirtnatioti und dem Eintritt
in das wehrpflichtige Alter derart fortzubilden, daß sie für ihren künftigen Beruf tüchtig
werden. Bei militärischer Erziehung sollen sie dort Gelegenheit finden, ihre Schulkenntnisse
soweit zu ergänzen, wie dies riicht nur im Hinblick auf den militärischen Beruf, sondern auch
für ihre spätere Verwendbarkeit im I!iilitär-Verwaltnngs- bezw. Civildienste wünscheiiswerth
ist. � Daneben. wird der körperlichen Entwickelung und Ausbildung, unter vorzugsweiser Be-
rücksichtigung der Anforderungen des Militärdienstes, besondere Aufmerksamkeit zugewendet»
Die Ausbildung in der Unteroffizier-Vorschule dauert ein bis zwei Jahre.
Die Zöglinge der Unteroffizier-Vorschule sind nicht Piilitärpersonen Die Aufnahme begrün-
det aber die Verpflichtung, aus der Vorschule, unter Uebernahme der für die Ausbildung in
einer Unteroffizierschnle festgesetzten besonderen Dienftverpflichtnng unmittelbar in die hierfür
bestimmte Unteroffizierschnle überzutreten und für jedes Jahr des Aufenthalts in der Unter-
offizier-Vorschule zwei Jahre über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus aktiv in der Armee zu
dienen; für den Fall aber, daß ein Zögling dieser Verpflichtung überhaupt nicht oder nicht
in vollem Umfange nachkommen sollte, die auf ihn gewendetetc Kosten, 465 Mark für jedes
auf der Unteroffizier-Vorschule zugebrachte Jahr, sofort unweigerlich zu erstatten.
Bei dem Uebertritt in die Unteroffizierschnle hat der Freiwillige den Fahneneid zu leisten und
steht dann wie jeder andere Soldat des aktiven Heeres unter den militärischen Gesetzen

5! Nach zweijähriger Ausbildung in der Unteroffizierschnle werden die in der Unteroffizier-Vor-

6!

schule vorgebildeten Fiisiliere an Jnfanterie- und Artillerie-Truppentheile iiberwiesenz und
zwar diejenigen Fiisiliere, welche die Qualifikation hierzu erworben haben, als Unteroffiziere
Die Aufnahme in die Unteroffizier-Vorschule ist von folgenden Bedingungen abhängig:

Die Anfzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 15 und nicht über 16 Jahr
alt sein.

Dieselben sollen bei einem Alter von 15 Jahren eine Körpergröße von mindestens
151 cm unb einen Brustumfang von 70�76 cm, bei einem Alter von 1.6 Jahren eine
Körpergröße von mindestens 153 cm und einen Brustumfang von 73��79 cm haben.

Sie müssen sich untadelhaft geführt haben, vollkommen gesund, im Verhältnis; zu ihrem
Alter kräftig gebaut, sowie frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Llnlageii zu
chronischen Krankheiten sein, ein scharfes Auge, gutes Gehör nnd fehlerfreie  nicht ftotternde!

sz Sprache haben.

7!

Sie müssen leserlich und im Allgemeinen richtig schreiben, Gedrucktes  in deutscher und
lateinischer Druckschrift! ohne Anstoß lesen und die vier Spezies rechnen können.

Bettnässer, Bruchleidende und mit Fußschweiß behaftete junge Leute dürfen nicht auf-
genommen werden.
Wer in die UnteroffizievVorschule aufgenommen zu werden wünscht, hat sich, begleitet von
seinem Vater oder Vormund, persönlich dem Landwehr-Bezirks-Kotnmandeur seiner Heimath
vorzustellen und hierbei folgende Papiere vorzulegen:

a. ein Geburtszerigniß,
b. den Konfirmationsscheim
c. ein Unbescholtenheitszeugniß der PolizedObrigkeit,
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d. etwa vorhandene Schulzeugnifse,
e. die schriftliche unter 3 erwähnte Verpflichtung mit der gleichfalls schriftlichen Genehmi-

gung des Vaters oder Vormundes.
Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur veranlaßt die ärztliche Untersuchung und die schul-

wissenschaftliche Prüfung. «

8! Die Einberufung erfolgt, insoweit Vakanzen vorhanden find, zum 1. Oktober jeden Jahres
durch Vermittelung der Landwehr-Bezirks-Kommandeure

Diejenigen jungen Leute, welche 1672 Jahre alt geworden sind, ohne einberufen worden
zu sein, sind von der Aufnahme ausgeschlossen und erhalten daher die eingesandten Papiere zurück.

9! Die Einberufenen haben sich zunächst in das Stabsquartier des heimathlichen Landwehr-Be-
zirks-Kommandos zu begeben nnd erhalten daselbst einen Vorschuß in Höhe der für den zu-
rückgelegten Marsch und den Weitermarsch nach Weilburg zuständigen Gebührnisse. Diese
bestehen in Fahr- und Zehrgeldern Erstere richten sich bei Eisenbahnstrecken nach den von
Militärpersonen auf Eisenbahneii für Plätze 3. Klasse zu« zahlenden ermäßigten bezw. tarif-
mäßigen Preisen und bei Landwegen �� nächste Poftstraße � nach den tarifmäßigen Post-
fahrpreisen, ohne Rücksicht auf das wirklich benutzte Transportmittel Das Zehrgeld beträgt:

a. bei Reisen auf der Eisenbahn für jedes Kilometer . . . . . . . . . 0,5 Pf.
b. bei Reisen auf dem Landweg für jedes Kilometer . . . . . . . . . 1,5 Pf.

in beiden Fällen aber mindestens 1 Mark.
10! Bei der Gestellung zum Eintritt in die UnteroffiziewVorschule müssen die Einberufenen mit

einem Paar guter Stiefeln und zwei neuen Hemden, sowie mit 6 Mark zur Beschaffung des
erforderlichen Putzzeuges versehen sein.

Jn der Unteroffizier-Vorschule wird ihnen das zum Lebensunterhalt Nothwendige, ein-
schließlich der Kleidung und der Lehrmittel, unentgeltlich gewährt.

Kriegs-Minifterium. v. Kameke.
No. 699/8. A. 2.

. Berlin, den 7. Oktober 1880.
Grundsätze für die Aufnahme von Knaben in das Militär-Knaben-Erziehungs-Jnftitut

zu Annabur g.
Das MilitärsKnaben-Erziehungs-Jnstitut zu Annaburg besteht aus:

der Knabenschuleund der Unteroffizier-Vorfchule.
A. Knabenschule. .

I! Die Knabenschule hat die Bestimmung, den Söhnen der unter 2 bezeichneten Personen bis
zur erfolgten Konfirmation bezw. bis zum vollendeten 15. Lebensjahre unentgeltlich eine der-
artige Erziehung und schulwissenschaftliche Ausbildung zu gewähren, daß dieselben bei ihrem
Ausscheiden aus der ahnte zur Ergreifung eines praktischen Lebensberufes befähigt sind.

2! Aufnahmefähig sind:
I. die Söhne der zum Friedensstande  § 38 des Reichs-Militär-Gesetzes vom 2. Mai 1874!

gehörigen oder im aktiven Dienst verstorbenen Unteroffiziere und Gemeinen des Neichs-
heeres und der kaiserlichen Marine;

II. a. die Söhne T! der aus dem Reichsheere oder der Kaiserlichen Marine mit Jnvaliden-
versorgung Z!  § 64 des Reichs-Militär-Pensions-Gesetzes vom 27. Juni 1871! aus-
geschiedenen Unteroffiziere und Gemeinen;

b. die Söhne derjenigen Unteroffiziere, welche nach 9jährigem aktiven Militär-Dienst zur
Gendarrnerie oder Schutzinannschaft übergetreten, bezw. mit dem Forstversorgungsschein
ausgeschieden sind.

3! Als Söhne im Sinne der Bestimmungen unter Nr. 2 gelten auch Tdiejenigen Söhne, welche
zwar außer der Ehe geboren, aber durch die nachfolgende Ehe legitimirt worden sind.

4! Von den unter Nr. 2 bezeichneten Knaben haben diejenigen der Klasse I grundsätzlich den
Vorzug vor denen der Klasse II. Ausnahmen hiervon sind nur in einzelnen dringenden Fäl-
len zulässig. «

Innerhalb jeder Klasse rangiren die Knaben nach Maßgabe der Militärdienstzeit des
Vaters und der Bedürftigkeit der Familie.

Als Militärdienstzeit ist nur die im Heere oder in der Kaiserlichen Marine aktiv zurück-

I! Diejenigen bedürftigem elternlosen und vaterlofen Soldatenwaisem deren Vater in einem der zur preu-
ßifchen Armee gehörigen Kontingenten gestanden hat und welche während des aktiven Militärdienstes des Vaters ehelich
geboren sind oder deren Vater als Soldat gestorben ist, sind in erster Linie auf die Wohlthaten ödes Potsdanfschen
großen MilitävWaisenhauses angewiesen und kommen daher nur für den Fall, daß ihnen letztere des zu großen An-
dranges wegen nicht gewährt werden können, für die Knahenschule in Betracht. -

T! Als Jnvalidenverforgung ist auch der Civilanstellungsschein anzusehen, sofern er nach einer 12 jährigen
aktiven Militärdienstzeit ertheilt worden ist.
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gelegte Dienstzeit anzusehen3!, bei Beurtheilung der Vedürftigkeit in der Regel die Anzahl
der am Leben befindlichem nicht anderweitig versorgten Kinder unter 15 Jahren zu Grunde
zu legen.

5! Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 11 und nicht über 12 Jahre alt sein.
6! Aus einer und derselben Familie dürfen höchstens zwei Knaben in der Knabenschule erzogen werden.
7! Aufnahme-Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn der Angemeldete mindestens

10 Jahre alt ist.
Bei der Anmeldung sind folgende Ausweise beizubringen:

der Taufscheim
. der Jmpfschein,

ein Gesundheitsscheim des Knaben.
. ein Schulzeugnisz

e. die näheren Nachrichten über die Familien-Verhältnisse
Kann der Jmpfschein oder ein ärztliches Attest darüber, daß die erfolgte Jmpsung an den

Narben sichtbar ist, nicht beigebracht werden, so muß eine nochmalige Jmpfung stattfinden.
Zur Aufstellung des Gesundheitsscheiiies und der FamiliewNachrichteti werden Formu-

lare auf Antrag von der Direktion des Instituts verabfolgt.
Die Einsendung der vorbezeichneten Schriftstücke an die Direktion erfolgt für diejenigen

Knaben der Klasse I, deren Vater sich noch im aktiven Militärdienst befindet, durch die be-
treffenden Truppetitheile 2c., für die übrigen Knaben durch die Ortsbehörde

8! Die angemeldeten und als geeignet befundenen Knaben werden in die Anwärterliste für die
Knabenschule aufgenommen.

Ueber die Einberufung der Amvärter entscheidet die Aufnahme-Kommission. Die Ent-
scheidung selbst hat nach den unter 4 bis 6 angeführten Gesichtspunkten, jedoch auch unter
gleichzeitiger Beachtung der für den Einzelfall in Vetracht kommenden besonderen Verhältnisse
zu erfolgen. i

9! Die Aufnahme-Kommission besteht unter dem Vorsitz des Direktors aus einem Offizier, dem
Jnstituts-Prediger und einem Lehrer.

Der Offizier und der Lehrer sind seitens des Direktors zu bestimmen.
10! Der Haupt-Aufnahmetermin ist zu Michaelis.
11! Wenn ein als Anwärter notirter Knabe das Alter von 13 Jahren überschritten hat, ohne

zur Aufnahme gelangt zu sein, wird er in der Anwärterliste für die Knabenschule gestrichen.
B. Unteroffizier-Vorschule.

Für die Aufnahme in die Unteroffizier-Vorschule sind die für die Aufnahme in die Unter-
offizier-Vorschule zu Weilburg erlassenen Bestimmungen  Arinee-Verordnungsblatt 1877, Seite 119
unb flgde. bezw. A.-V.-Bl. 1882, S. 193/194! maßgebend.

Letztere werden nur dahin modifizirt, daß in die Unteroffizier-Vorschule zu Annaburg
geeignete junge Leute in nachstehenderReihenfolge Aufnahme finden:

1! die sich zum Uebertritt in die Unteroffizier-Vorschule meldenden Zöglinge der Knabenschule;
2! die nach A 1 I in der Anwärterliste für die Knabenschule wieder gestrichenen Knaben;
3! die zu B 1 und 2 nicht gehörigen Söhne der unter A 2 verzeichneten Personen;
4! andere geeignete junge Leute. »

Die Aufstellung der Anwärterliste für die Unteroffizier-Vorschule, sowie die Festsetzung der
Reihenfolge innerhalb jeder der vorstehend angeführten Klassen liegt dem Direktor des Jnstituts ob.

Kriegs-Ministerium. gez. v. Kameke c
V o r t h e i l e ,

welche den zum 4jährig-freiwilligen Militärdienst bei der Kavallerie eintretenden jungen Leuten entstehen.
Die sich sreiwillig zu einer vierjährigen Dienstzeit bei der Kavallerie meldenden jungen

Leute haben folgende Vortheile:
1! Sie können sich das Regiment, bei welchem sie eintreten wollen, selbst wählen. «
2! Sie werden während der Zeit, in welcher sie sich im Reserve-Verhältniß befinden, zu Uebun-

gen nicht herangezogen.
3! Sie dienen in der Landwehr nur drei Jahre.

NO« 1421 « « Namslau, den 17. April 1883.
 Während der Abwesenheit des Rittergutsbesitzer und Rittermeister a. D. Herrn von»Spie-

gel auf Dammer vom 15. d. Mts ab wird die Geschäfte des Amtsbezirks Herr Wirthschaftsinspekx
tor Vogatsch und die des Standesamtsbezirks Herr Erbscholtiseibesitzer Schott bezw. Herr Secretair
Laube in Dämmer führen.

9-9
U?�

s! Hierbei kommt die früher im Militärdienst eines Bandes-staates oder der Regierung eines zu einem Bun-
desstaate gehörenden Gebietes zurückgelegte aktive Dienstzeit mit in Betracht. .



Es« 156

No« 1431 Namslau, den 16. April 1883.
Vereidet:

für die Gemeinde Polnäljiarchwitz der Bauergutsbesitzer Carl Wabnitz II daselbst als Waisenrath
für den Gutsbezirk Nieder-Wilkau der Wirthschaftsinspector Georg Liebich in HohemWilkau zum

Gutsvorfteher-Stellvertreter. 
Der Königliche Landrath und Vorfitzende des Kreis-Ausschusses.

J. V.: von Ohlen und Adlerscrom Kreis-Deputirter.
S t e cf b r i e f.

Die unverehelichte Rosina Czesealla aus Kaulwitz, zuletzt in Namslau in Dienst, welche
fluchtverdächtig ist, ist wegen dringenden Verdachts des Diebstahls zu verhaften und an das hiesige
Amtsgerichtsgefängniß abzuliefern.

Name-lau, den 11. April 1883. Der KönigL Amtsatuvalt

S t e cf b r i e f.
Der fluchtverdächtige Arbeiter Johann Koscharowsky aus Lorzendorf Kreis Namslau ist ,»we-

gen Verdachts des Betruges zu verhaften und an das Königliche Amtsgericht hierselbst abzuliefern.
Namslau, den 11. April 1883. Der Königb Amtsanwalt

S t e ck b r i e f.
Die fluchtverdächtige verehelichte Tagearbeiter Anna Schwitalla aus Namslau, eine der

Prostitution ergebene Person, ist wegen Verdachts des Diebstahls zu verhaften und an das KönigL
Anitsgerichtsgefängniß hierselbst abzuliefern. .

"Namslau, den 12. April 1883. Der Königb Amtsanwalt

S t e ck b r i e f.
Die fluchtverdächtige Johanna Mertha genannt Albrecht aus Namslau ist wegen Verdacht

des Diebstahls zu verhaften und an das hiesige Amtsgerichtsgefätigniß abzuliefern.
Alter 39 Jahre, Haare fchwarz, Augen dunkelgrau, Statur Mittel, besondere Kennzeichem

Mal an der rechten Backe.
Namslau, den 12. April 1883. Der Königb Amtsanwalt

Bekanntmachung.
Es wird um Ermitteltitig und Mittheilung des Aufenthaltsortes der unverehelichten Dienst-

magd Elisabeth Nowog aus Droschkau, zuletzt in Simmelwitz in Dienst, ersucht.
Namslau, den 14. April 1883. Der KönigL Amtsanwalt

B. Nichtamtlicher Theil.

Bekanntmachung
Vieh- und Pferdemarkt zu Namslan.

Der auf den 23. April er hier anstehende Vieh- und Pferdemarkt ist mit Genehmi-
gung des Herrn Regierungspräsidenten auf g _

Mittwoch den 25. April er.

Namslau, den 6. April 1883. D e r Ni a g i st r a t.

Vekanntmachung.
Mit Genehmigung des Königlichen Regier1ings-Prii»sidium zu Breslau findet hierselbst

Montag den 4.« Juni d. Js.

verlegt.

ein Viehmarkt statt.
Juliusburg, im April 1883. D e r M a g i ft r a t.

Preußische Central-Bodencreditålctiengesellschafi
Gegen eine Jahresrate von 43/4 Procent  Tilgungsbeitrag mit Vg Procent und

Verwaltungs-Gebühr bereits einbegriffen! werden �gut Zeit erststellige unkiindbare Amortisations-
Darlehne auf größere Liegenschaften durch die oben bezeichnete Gesellschaft ausgeliehen und durch
die unterzeichnete Agentur vermittelt, bei welcher Antrags-Formulare zu entnehmen sind und die
erforderliche weitere Auskunft ertheilt wird.

Namslau, den 21. März 1883. F« Franke-
in Firma R. Wachmann.
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e «entliche Verfteigerun . H - fz re" .ag den 20.·d. VI. Nachmitgtags
4 Uyx sogen m· Hxijwkkz » · Am Donnerstag en 26. .  arm.

em Flugelmftrmnenh 2 Oeldruckbilden vvn U! »Ich? ab sOUEU TM Gkkbeklchetl Gast-
ein Samba, ein Kleiderschrants eine Kom- hause» hjeklelbft aus dem» "
mode, ein Tisch, ein Kleiderftändey eine Hdmgls Jforstkevker Stoberau

» WUUDUHV _ nachstehende Hölzer öffentlich meistbietend verkauftmeistbieteuii versteigert werden. « werden;
Nams an, den 17. April 1883.QMM� Gerichtswllziehen 1. Aus dem Schutzbez Oderwald Jag.»2, 3, 4,

Ü
w�?

13 und 16:
· � 190 Stück Ei en-Nu ol 111.�- . .Deffentüche YerstetgerunM Ocikieist sehr Bärte; SchirrhYlzJCl

Montag den 23. April er. von Vor- 24 » WejßhuchexpNutzhdkz 1v» Und
mittag 8 Uhr ab werden die zur Kaufmann v· Cl·
Ruschkowski�schen Konkursmasse hierselbst gehö- 19 » Rijstek U, AhgxxpNutzhokz 1I1·
rigen Waarenbestände, bestend in Und v» Cl·

Kaisers, Reis- Tobak, Cigarrety Kolx 246 » Errekpsieutzhokz 111.��v. Er.
len, Spirituofen 2e., sowie verschiedene 2 » Apfekhaukkpkjexktzhdkz v, Cl,
Möbel im Geschäftslokale am Ringe 2 » Pappeksszxktzhdkz 111, CI»

hierselbst öffentlich versteigert werden. 8 » Eichen-Prangen I» U· H« Cl»
Reichthal, am 17. April. 1883. 10 R» Eichen-Nutzscheit,

C. Salomon, 2,90 Hundert Hartlaubh.-Faschinen.
Konkursmassen-Verwalter. 2. Aus dem Schutzbez Earnowild Schlag Jag. 200 c

. . 46 Srck E 1 an r v. Er.Seit dem I. April er. wohne z« J« TJIFJJEUUFJJV zv»
ich bei Herrn Sattlermeifter 3. Werks skredsdnhoks  Vedgiis Fusåen� s utz ezir en etwa , voran, cii u, o-Pellkan, Rrgfauerftrafge. mm m mmnm�ä�

II« Kattners Stoberau, den 16. April 1883.
Thierarzt i Der Königb Oberförsten Cusig.

Hierdurch beehre ich mich ganz ergebenst anzuzeigeky daß ich mein Geschäft als Mau-
rertneister aufgegeben habe. - Indem ich für das mir durch lange Jahre meiner Thätig-
keit geschenkte Vertrauen danke, bitte ich, dasselbe dem Uebernehmer meines Geschäftes

Herrn Maurermeister Otto Roth,
bem auch meine Poliere und Leute treulich folgen, übertragen zu wollen.

" Hochachtiingsvoll

C. Kricke, ämaitrermeifter.
Bezugnehmend auf obige Anzeige bitte ich hierdurch ganz ergebenst, das Herrn Kricke durch

so viele Jahre geschenkte Vertrauen und Wohlwollen auch mir, seinem Nachfolger, hochgeneigtest zu
bewahren. Es wird mein Bestreben sein, dasselbe durch Gewissenhaftigkeit und Reellität zu recht-

t� . lferlgen Namslau, den 7. April 1883. Hochachtungsvoll
gepr. Maurermeister.

Wilhelmftraße 13, im Kricke�schen Hause.

"ne reichhaltige Auswahl von Stoffen Und Bukskins in den
  neuesten modernften Mustern, von bester Qualität, zu Friihjahrs- und Som- e«

nceranziigen, hochfeine Croises, Banns, sowie feine; schwarze,
halbmatte Süße, eigner Fabrikation, empfehle ich einer gütigen Beachtung.

Auch übernehme ich Bestellung auf Anziige nach Niaasz und wird selbige
in kurzer Zeit wie gewünscht auf�s billcgste und passendfte ausgeführt.

E. Röhricht,
Tuch- und Herren-Confections-Geschiift.

4�
.

p . V? «



������158�-�����

Auktion.
Montag den 23. April d. J. von 9 Uhr Vormittag ab bis zur gänzlichen

Räumung werde ich auf dem Fabrikgriiiidstiicke des verstorbenen C. Großmann hierselbst die zur
Konkursäljiasse gehörenden Bestände öffentlich ineistbietetid verkaufen. Es: siiid vorhanden:

5 Satz» Dampfdrefchmafchinem Sackfche Niafchiiiety Pfliige, Eggen
und andere Geriithe, Göpel-Drefchmafchineii, Härlkfelinafchiiieii  zu zahlreich um
einzeln aufgeführt zu werben!, Werkzeuge und WerkzengäNafchiiien zum event. Be-
triebe einer ReparatnwWerkstatt für landwirthfktiaftliche O2iafchineii, ferner reichliche Be�
stände von altem und neuem Eisen und Nietallcm 4-, 3: und Lzöllige Eichen-
Bohlen, complete Comptoir-Einrichtung, sowie Niöbeh Kleidungsftiicke und an-
deres Hansgeräth.

Ein Verzeichniß der zum Verkauf kommenden Gegenstände verfende ich auf Verlangen franco
und rang.g R... Witze,

ZiIasseit-Berivalter. Name-satt.

Ich habe mich in Namslau niedergelassen und
wohne gegenüber dem Amtsgerichtsgebäude

Namslau, den 1. April 1883.
Adolf Schück, Rechtsanwalt

lmperxal-znolierijiibens, gelben g. rothen
Klumpenruben- u. Riesen-Platterruben-Sa-
taki» Pferdezahn-Mals, Speise� u. Futter�
mohren-Samen empfiehlt in keimfähiger Waare

Robert Werner.
Ia. weißen Jmperial- Ia. amerik. Pferdezahn-Mais,
Zuckerrübenfamem . gelbe Klumpen-Futterrüben-

la. Bayerifche Klumpen-E · körner, ·
Fntte·r-Riipb«en»samen- weiß. grunkdpfigen Riesen-

weißen grnnlopfigeii Möhren-Saurer»
Riefen-Mohriibenfanien,   sospis
Amer.Pferdezahn-Mais, befte keimfähige Seradella

»fowie diverfe empfiehlt in bekannter Güte
Gemufe-Samereien Firma Ewalil Menzel.

empfiehlt von 1882er Ernte billigft D. . «
- ie Wirt a t  unter No. 25 in Hönigelzizcgreisf Namslau,

ist mit allem Zubehör baldigst zu verkaufen. Nä-

hteirxeårtbeig Zfräzvjkjrsteher Herrn Klofe in Hö-
n 5« Boa!! » « Zum großen

Saulen und Trager Wurstabeudbrot
entfiel!� kUlligft . auf heuteälDtfviinerstag den 19. d. M. ladet

- « · M"ll �  s recht man lcht em Gastwirth i: ääeöllpnmig.
Eifenhandlung Früh 9 Uhr gute Wellwnrft

 Nebft 2 Beilagen.!


